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12.2 Terrorismusbekämpfung

12.2.1 Allgemeines

Die Anschläge vom 11. September 2001 in New York haben die Bedrohung durch 

den internationalen Terrorismus in einer bis dahin nicht vorstellbaren Dimension 

sichtbar gemacht. Der internationale islamistische Terrorismus hat sich seither zur 

größten Bedrohung für die internationale Staatengemeinschaft und die innere 

Sicherheit Deutschlands entwickelt. Die Gefährdungslage ist mit den schweren 

Anschlägen in europäischen Metropolen (Istanbul im November 2003, Madrid im 

März 2004, London im Juli 2005) besonders deutlich geworden. Auch Deutschland 

ist im Juli 2006 und September 2007 das Ziel von islamistischen Terroranschlägen 

gewesen, die glücklicherweise jedoch fehlschlugen beziehungsweise aufgrund der 

Festnahme der Verdächtigen verhindert werden konnten.

Der internationale Terrorismus hat vielfältige Erscheinungsformen, denen vorrangig 

durch strafrechtliche Maßnahmen begegnet werden muss. Die besondere Bedeu-

tung aufenthaltsrechtlicher Regelungen bei der Terrorismusbekämpfung ergibt sich 

regelmäßig daraus, dass die Täter gerade im Bereich des islamistischen Terrorismus 

oftmals einen Migrationshintergrund haben. Zudem weisen sie meist eine hohe Mobi-

lität auf und wechseln ihre Aufenthaltsorte auch über internationale Grenzen hinweg.

Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble (rechts) und Staatssekretär im Bundesinnenministerium Dr. August Han-
ning (links) bei der Bundespressekonferenz anläßlich der Festnahme von Terrorverdächtigen vom 5. September 2007.
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Der Gesetzgeber hat auf diese neue Qualität der Bedrohung entschieden geantwor-

tet. Bereits mit dem im Januar 2002 in Kraft getretenen Terrorismusbekämpfungs-

gesetz wurde das Ausländergesetz durch Verschärfung der bestehenden Vor-

schriften über die Einreise, die Ausweisung und Abschiebung von Ausländern, über 

Informationspflichten, Sicherheitsbefragung und identitätssichernde Maßnahmen 

der neuen Gefahrenlage angepasst. Das am 1. Januar 2005 mit dem Zuwande-

rungsgesetz in Kraft getretene Aufenthaltsgesetz führt konsequent die Linie des 

Ausländergesetzes weiter fort. Schließlich sind mit dem Gesetz zur Umsetzung 

aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union (Richtlinien-

umsetzungsgesetz), das am 28. August 2007 in Kraft getreten ist, weitere Optimie-

rungsmaßnahmen im Bereich des Aufenthaltsgesetzes ergriffen worden. Sie resul-

tieren aus den sicherheitspolitischen Erkenntnissen, die aus den fehlgeschlagenen 

Bombenattentaten in Deutschland gewonnen werden konnten.

12.2.2 Terrorismusbekämpfungsgesetz (2002)

Um sicherzustellen, dass Personen, die terroristische oder gewalttätige Aktivitäten 

begehen oder unterstützen, der Aufenthalt in Deutschland verwehrt wird, ist 

bereits im Januar 2002 ein neuer zwingender Versagungsgrund für Aufenthaltstitel 

geschaffen worden (jetzt § 5 Absatz 4 in Verbindung mit § 54 Nr. 5 und 5a Auf-

enthG).

Danach wird der Aufenthaltstitel auch bei Vorliegen der Voraussetzungen eines An-

spruches versagt, wenn der Ausländer die freiheitliche demokratische Grundord-

nung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder sich bei 

der Verfolgung politischer Ziele an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zu 

Gewaltanwendung aufruft oder mit Gewaltanwendung droht oder wenn Tatsachen 

die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört (hat), die 

den internationalen Terrorismus unterstützt, oder er eine derartige Vereinigung 

unterstützt (hat). Von dieser Regelung sind auch solche Personen erfasst, die den 

internationalen Terrorismus mit finanziellen Mitteln unterstützen.

Darüber hinaus wurden mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz neue Regelaus-

weisungsgründe im Ausländergesetz geschaffen. Danach werden in der Regel 

Ausländer ausgewiesen, die wegen des Vorliegens der vorgenannten Versagungs-

gründe keine Aufenthaltstitel erhalten dürfen. Außerdem besteht die Möglichkeit, 

einen Ausländer in der Regel auszuweisen, der in einer Befragung falsche oder 

unvollständige Angaben über Verbindungen zu Personen oder Organisationen mit 

terroristischem Hintergrund macht (jetzt § 54 Nr. 5, 5a und 6 AufenthG).

Sicherheit
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Mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz wurden zugleich auch die Resolutionen 

1269 (1999) und 1373 (2001) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen umgesetzt, 

in denen gefordert wird, Personen, die terroristische Handlungen planen, vorbe-

reiten oder unterstützen, keinen Flüchtlingsstatus zu gewähren. Daher wurde ge-

setzlich festgelegt, dass Ausländern, die aus schwerwiegenden Gründen schwerster 

Verbrechen verdächtig sind, kein Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskon-

vention (sogenanntes kleines Asyl) zuerkannt wird (jetzt § 60 Absatz 8 AufenthG). 

Von der Regelung erfasste Personen erhalten keinen Aufenthaltstitel mehr; sie 

fallen unter die Beschränkungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (abgesenkte 

finanzielle Unterstützung) und unterliegen Beschränkungen ihrer Bewegungsfrei-

heit. Die Umsetzung der Regelung schließt allerdings nicht die Berücksichtigung 

von Abschiebungsverboten aus. Eine Abschiebung erfolgt mit anderen Worten 

auch bei dem Verdacht schwerster Verbrechen nicht, wenn dem Ausländer in dem 

Abschiebungsland die konkrete Gefahr des Todes, der Folter etc. droht.
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Seit Geltung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes sind identitätssichernde 

Maßnahmen (insbesondere durch die Abnahme von Fingerabdrücken) auch in 

folgenden Fällen möglich:

 im Falle des vorstehend dargestellten zwingenden Versagungsgrundes nach § 5 	■■

Absatz 4 AufenthG,

 im Falle der Beantragung eines Visums für einen Aufenthalt von mehr als drei 	■■

Monaten durch Staatsangehörige der Staaten, bei denen Rückführungsschwie-	

rigkeiten bestehen, sowie bei Staatsangehörigen von Staaten, die im Rahmen 	

der aktuellen Sicherheitslage relevant sind.

Darüber hinaus ist eine Rechtsgrundlage zur Übermittlung der im Visumver-

fahren von der Auslandsvertretung erhobenen personenbezogenen Daten des 

Visumantragstellers und des Einladers an die Sicherheitsbehörden des Bundes 

zum Zweck der Feststellung von zwingenden Versagungsgründen im Sinne des  

§ 5 Absatz 4 AufenthG geschaffen worden. Die Staaten, in denen dieses Verfahren 

angewandt wird, werden unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitslage 

vom Bundesministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt 

bestimmt. In diesen Fällen ist für die Erteilung des Visums auch die vorherige 

Zustimmung der zuständigen Ausländerbehörde erforderlich (jetzt § 73 Absatz 1 

und 4 AufenthG und § 31 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthV).

Auch die Ausländerbehörden können vor der Entscheidung über die Erteilung oder 

Verlängerung eines Aufenthaltstitels die Sicherheitsbehörden zur Feststellung des 

zwingenden Versagungsgrundes im Sinne des § 5 Absatz 4 AufenthG beteiligen 

(jetzt § 73 Absatz 2 AufenthG).

12.2.3 �Aufenthaltsgesetz (2005) und sogenanntes Richtlinienum-
setzungsgesetz (2007)

Entsprechende Regelungen sind auch im Aufenthaltsgesetz, das das Ausländer-

gesetz mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 1. Januar 2005 abgelöst 

hat, enthalten. In wichtigen Punkten sind in konsequenter Fortführung der durch 

das Terrorismusbekämpfungsgesetz verfolgten Linie Änderungen vorgenommen 

worden, die die Sicherheit Deutschlands vor terroristischen Angriffen verbessern. 

Mit dem Richtlinienumsetzungsgesetz, das am 28. August 2007 in Kraft getreten 

ist, sind weitere sicherheitsrelevante Regelungen geschaffen worden, die vor allem 

Sicherheit
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die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden mit den für aufenthaltsrechtliche 

Entscheidungen zuständigen Stellen optimieren sollen.

Ausweisungstatbestände und Abschiebung Terrorverdächtiger
Das Aufenthaltsgesetz sieht eine Regelausweisung bei Leitern verbotener Ver-

eine vor, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der 

Völkerverständigung richten (§ 54 Nr. 7 AufenthG). Auch sogenannte „geistige 

Brandstifter“ können seit Geltung des Aufenthaltsgesetzes ausgewiesen werden, 

wenn sie öffentlich ein Kriegsverbrechen oder terroristische Taten von vergleich-

barem Gewicht in einer Weise billigen, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung zu stören (§ 55 Nr. 8 AufenthG). Zudem ist ein Ausländer zwingend 

auszuweisen, wenn er wegen Einschleusens von Ausländern zu einer Freiheitsstrafe 

verurteilt wurde (§ 53 Nr. 3 AufenthG).

Abschiebungsanordnung
Zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit Deutschlands oder einer 

terroristischen Gefahr kann die oberste Landesbehörde ohne vorhergehende 

Ausweisung durch eine Ausländerbehörde eine Abschiebungsanordnung gegen 

einen Ausländer erlassen. Die Abschiebungsanordnung ist sofort vollziehbar. Das 

Bundesministerium des Innern kann die Übernahme der Zuständigkeit erklären, 

wenn ein besonderes Interesse des Bundes besteht. Der Rechtsschutz wird in einer 

Instanz beim Bundesverwaltungsgericht gewährleistet. Auf diese Weise werden 

die Verfahrenswege deutlich verkürzt. Eine Wiederkehr nach Deutschland wird 

auf Dauer ausgeschlossen (§ 11 Absatz 1 Satz 4 AufenthG). Grundlage einer solchen 

Abschiebungsanordnung ist eine auf Tatsachen gestützte Gefahrenprognose; bloße 

Vermutungen reichen nicht aus.

Dem von einer Abschiebungsanordnung Betroffenen ist unverzüglich Gelegenheit 

zu geben, sich mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl in Verbindung zu setzen, 

um rechtzeitig einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes stellen 

zu können. Bis zur Entscheidung über die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes 

darf die Abschiebung nicht vollzogen werden. Der Betroffene ist zur Sicherung der 

Abschiebung auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn die Abschie-

bungsanordnung nicht unmittelbar vollzogen werden kann (§ 62 Absatz 2 Nr. 1a 

AufenthG).

Überwachungsmaßnahmen
Nicht nur die Aufenthaltsbeendigung, sondern auch und gerade die Einschränkung 

des Handlungsspielraums von ausländischen Gefährdern kann in entsprechenden 
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Fällen zur Gewährleistung der inneren Sicherheit in Deutschland dringend geboten 

sein. Das Aufenthaltsgesetz sieht daher Regelungen zur Überwachung ausgewie-

sener Ausländer vor, wenn etwa der Vollzug der Abschiebung an Abschiebungs-

verboten (Folter, Todesstrafe etc.) scheitert (§ 54a AufenthG). In diesen Fällen können 

Meldeauflagen Einschränkungen der Freizügigkeit und Kommunikationsverbote 

zur Anwendung kommen.

Ein Ausländer, der wegen Terrorgefahr ausgewiesen oder gegen den eine vollzieh-

bare Abschiebungsanordnung erlassen wurde, unterliegt danach der Pflicht, sich 

mindestens einmal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständigen 

Dienststelle zu melden, soweit die Ausländerbehörde nichts anderes bestimmt. 

Der Aufenthalt des Ausländers ist grundsätzlich auf den Bezirk der Ausländerbe-

hörde beschränkt. Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohnort oder 

in bestimmten Unterkünften auch außerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu 

wohnen, wenn dies geboten erscheint, um die Fortführung von Bestrebungen, die 

zur Ausweisung geführt haben, zu erschweren.

Sicherheit
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Überprüfungen
Um die Einreise von terroristischen Gefährdern nach Deutschland zu verhindern 

beziehungsweise deren Aufenthalt im Bundesgebiet zu verhindern, ist eine enge 

Zusammenarbeit der für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen zuständigen Stel-

len (Auslandsvertretungen und Ausländerbehörden) mit den Sicherheitsbehörden 

von entscheidender Bedeutung. Daher sind ausländerrechtliche Überprüfungs-

verfahren durch die Sicherheitsbehörden vor Erteilung eines Visums oder eines 

Aufenthaltstitels im Inland eingerichtet worden. Mit dem Richtlinienumsetzungs-

gesetz (siehe oben) sind die Überprüfungsverfahren weiter optimiert worden.
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Vor Erteilung eines Visums an Staatsangehörige aus konsultationspflichtigen 

Staaten werden die Sicherheitsbehörden zur Prüfung von sicherheitsrelevanten 

Versagungsgründen beteiligt (§ 73 Absatz 1 AufenthG). In diesem Verfahren werden 

auch die Einlader und sonstigen Referenzpersonen im Inland überprüft. Desglei-

chen können die Ausländerbehörden vor Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis die 

Sicherheitsbehörden beteiligen. Bevor über eine Niederlassungserlaubnis oder 

eine Einbürgerung entschieden wird, erfolgt des Weiteren eine Regelanfrage über 

verfassungsfeindliche Erkenntnisse (§ 73 Absatz 2 AufenthG). Die Sicherheitsbehör-

den haben anfragende Behörden nach § 73 Absatz 1 und 2 AufenthG unverzüglich 

über Sicherheitsbedenken zu unterrichten. Dies gilt auch nach Ausstellung eines 

Aufenthaltstitels während dessen Gültigkeitszeitraumes.

Identitätssicherung
Zusätzlich zu den durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz eingeführten Rege-

lungen besteht mit Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes am 28. August 

2007 – entsprechend den Regelungen auf europäischer Ebene für den vergemein-

schafteten Bereich der Schengen-Visa – auch die rechtliche Befugnis, von allen 

Antragstellern eines nationalen (Langzeit-)Visums ungeachtet ihrer Staatsangehö-

rigkeit zur Feststellung und Sicherung der Identität Fingerabdrücke abzunehmen 

und diese zu speichern.

Sicherheit
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Institutionen 
für Migration 
und Integration13

13.1 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)

Allgemeines
Mit dem Zuwanderungsgesetz wurde das frühere Bundesamt für die Anerkennung 

ausländischer Flüchtlinge in Bundesamt für Migration und Flüchtlinge umbenannt. 

Mit der Namensänderung wurde auch dem Umstand Rechnung getragen, dass das 

Bundesamt – als Geschäftsbereichsbehörde des Bundesministeriums des Innern – 

Aufgaben einer zentralen migrationspolitischen Steuerungsstelle erhalten hat.

Das Bundesamt ist auch weiterhin für die Durchführung aller Asylverfahren 

zuständig sowie für die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention und für die Feststellung von sogenannten zielstaatsbezo-

genen Abschiebungshindernissen.

Zusätzlich wurden dem Bundesamt auf der Grundlage des Zuwanderungsgesetzes 

folgende neue Aufgaben im Bereich der Migration und Integration übertragen:

 Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhalten des Integrationskurses für ■■

Ausländer und Spätaussiedler,

 Durchführung der Integrationskurse (gegebenenfalls durch Beauftragung 	■■

privater oder öffentlicher Träger),

 Förderung der Einrichtungen zur Migrationserstberatung,■■

 fachliche Zuarbeit für die Bundesregierung auf dem Gebiet der Integrationsförde-■■

rung und der Erstellung von Informationsmaterial über Integrationsangebote 

von Bund, Ländern und Kommunen für Ausländer und Spätaussiedler,

 Durchführung weiterer Fördermaßnahmen für Spätaussiedler (Ergänzungsförde-■■

rung für Jugendliche und ergänzende Sprach- und sozialpädagogische Förde-

rung),
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 Entwicklung eines bundesweiten Integrationsprogramms,■■

 Betreiben wissenschaftlicher Forschung über Migration zur Gewinnung 	■■

analytischer Aussagen für die Steuerung der Zuwanderung,

 Koordinierung der Informationen über den Aufenthalt zum Zweck der Erwerbs-■■

tätigkeit zwischen den Ausländerbehörden, der Bundesagentur für Arbeit 		

und der für Pass- und Visaangelegenheiten vom Auswärtigen Amt ermächtigten 	

deutschen Auslandsvertretungen,

 Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten der Euro-■■

päischen Union als nationale Kontaktstelle nach der Richtlinie 01/55/EG zur 	

Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von 	

Flüchtlingen und Führung des nationalen Registers hierzu,

 Gewährung der Auszahlungen der nach den Programmen zur Förderung der ■■

freiwilligen Rückkehr bewilligten Mittel,

 Verteilung der aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wah-■■

rung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland aufgenommenen 	

Personen (betrifft derzeit jüdische Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion),

 Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer,■■
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 Unterstützung der Ausländerbehörden bei der Feststellung zielstaatsbezogener 	■■

Abschiebungshindernisse außerhalb eines Asylverfahrens,

 Führung des Ausländerzentralregisters durch das Bundesamt als Registerbehörde,■■

 Anerkennung von Forschungseinrichtungen entsprechend der Forscherrichtlinie,■■

 Koordinierung von Informationsübermittlungen.Bereits seit 2003 nimmt das ■■

Bundesamt folgende Aufgaben wahr:

 Förderung zentraler Organisationen und Verbände, die der Eingliederung der 	■■

Spätaussiedler, Vertriebenen und Flüchtlinge dienen,

 Förderung der freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen nach den Programmen 	■■

REAG und GARP,

 Aufnahme jüdischer Emigranten aus der ehemaligen Sowjetunion,■■

 Durchführung der Sprachkursförderung für ausländische Arbeitnehmer,■■

 Förderung der sozialen Integration von Ausländern.■■

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
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13.2 �Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 	
Flüchtlinge und Integration

Im Dezember 1978 wurde das Amt des Beauftragten der Bundesregierung für die 

Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen beim 

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung eingerichtet. Erster Beauftragter 

war Ministerpräsident a. D. Heinz Kühn, ihm folgte am 1. Januar 1981 Staatsminis-

terin a. D. Liselotte Funcke (MdB). Von 1991 bis 1998 hatte Frau Cornelia Schmalz-

Jacobsen (MdB), von 1998 bis 2005 Frau Marieluise Beck (MdB) das Amt inne. Seit 

November 2005 ist Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer (MdB) Beauftragte.

Mit der am 1. November 1997 in Kraft getretenen Änderung des Ausländergesetzes 

wurde das Amt der Beauftragten für Ausländerfragen im Ausländergesetz (Achter 

Abschnitt, §§ 91a–91c) verankert.

Amt, Aufgaben und Befugnisse der Beauftragten sind mit dem Zuwanderungsgesetz 

in den §§ 92 bis 94 AufenthG geregelt. Das Amt wurde umbenannt in „Beauftragte 

der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration“ und war zunächst 

beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angesiedelt. 

Die derzeitige Beauftragte, die Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Maria Böhmer, übt 

zugleich die Funktion einer Staatsministerin beim Bundeskanzleramt aus.

Institutionen 
für Migr ation und 

Integr ation

Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes Thomas de Maizière, Staatsminis
terin Prof. Dr. Maria Böhmer, Beautragte der Bundesregierung für Flüchtlinge und Integration, sowie Hans 
Bernhard Beus, Staatssekretär beim Bundesministerium des Innern (v. l. n. r.), im Gespräch. 
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Die Beauftragte soll die Integration der dauerhaft in Deutschland ansässigen auslän-

dischen Bevölkerung fördern und die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung 

ihrer Integrationspolitik unterstützen. Sie soll die Voraussetzungen für ein möglichst 

spannungsfreies Zusammenleben zwischen Ausländern und Deutschen sowie unter-

schiedlichen Gruppen von Ausländern weiterentwickeln, Verständnis füreinander 

fördern und Fremdenfeindlichkeit sowie ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen 

entgegenwirken. Sie soll ferner die Zuwanderung ins Bundesgebiet und in die Europä-

ische Union sowie die Entwicklung der Zuwanderung in andere Staaten beobachten.

Bei Gesetzgebungsvorhaben der Bundesregierung sowie bei sonstigen Angele-

genheiten, die den Aufgabenbereich der Ausländerbeauftragten betreffen, ist 

sie möglichst frühzeitig zu beteiligen. Sie kann der Bundesregierung Vorschläge 

unterbreiten und Stellungnahmen zuleiten. Wenn hinreichende Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass Bundesbehörden Ausländer ungleich behandeln oder deren 

gesetzliche Rechte nicht wahren, sind diese zur Stellungnahme gegenüber der 

Beauftragten verpflichtet. Die Beauftragte ist in ihrer Tätigkeit unabhängig.

13.3 �Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedler-
fragen und nationale Minderheiten

Im Jahr 1988 erhöhte sich die Zahl der einreisenden Aussiedler, die seit Mitte der 

Siebzigerjahre meist zwischen 40.000 und 50.000 Personen jährlich gelegen hatte, 

dramatisch. Bis zum Herbst 1988 waren bereits über 130.000 Aussiedler nach 

Deutschland eingereist. Diese hohe Zahl stellte die Bundesrepublik Deutschland 

vor große Schwierigkeiten, da gleichzeitig viele Übersiedler aus der damaligen DDR 

in die Bundesrepublik Deutschland kamen.

Deshalb beschloss die Bundesregierung am 28. September 1988 die Einsetzung 

eines Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen. Dieser Beauftragte 

sollte alle Aktivitäten der Regierungsstellen koordinieren, um die Aufnahme von 

Aus- und Übersiedlern zu verbessern.

Erster Aussiedlerbeauftragter war Dr. Horst Waffenschmidt. Zum Nachfolger 

wurde am 2. Dezember 1998 der Bundestagsabgeordnete Jochen Welt berufen. Mit 

Beschluss vom 20. November 2002 erweiterte das Bundeskabinett das Aufgaben-

gebiet um die nationalen Minderheiten und berief Jochen Welt zum „Beauftrag-

ten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten“. Der 

Beauftragte ist seitdem auch für die Belange der nationalen Minderheiten – Dänen, 

Friesen, Sorben und deutsche Sinti und Roma – auf Bundesebene zuständig. Mit der 
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Einrichtung dieser Funktion hat die Bundesregierung den hohen Stellenwert, den 

sie dem Schutz nationaler Minderheiten beimisst, unterstrichen.

Vom 17. November 2004 bis Januar 2006 übte der Bundestagsabgeordnete Hans-

Peter Kemper das Amt aus. Seit dem 1. Februar 2006 bekleidet der Bundestagsabge-

ordnete und Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Dr. 

Christoph Bergner, zugleich auch das Amt des Beauftragten der Bundesregierung 

für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten.

Der Beauftragte fungiert heute als zentraler Ansprechpartner für die Belange von 

Aussiedlern und Spätaussiedlern auf Bundesebene und koordiniert aussiedler-

bezogene Maßnahmen. Außerdem betreut er die deutschen Minderheiten in den 

Herkunftsgebieten und vertritt ihre Angelegenheiten bei den bestehenden Regie-

rungskommissionen. Er koordiniert und leistet Informationsarbeit im Inland sowie 

bei den deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten.

Außerdem ist der Beauftragte zentraler Ansprechpartner für Belange der natio-

nalen Minderheiten auf Bundesebene, vertritt die Bundesregierung in den beste-

henden Kontaktgremien und leistet Informationsarbeit hinsichtlich der nationalen 

Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland.

Institutionen 
für Migr ation und 

Integr ation

Dr. Christoph Bergner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern und Beauftragter der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, bei einem Treffen mit Aussiedlern.
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13.4 Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) am  

18. August 2006 wurde die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) beim 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unbeschadet der 

Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen Bundestages oder der Bundesregie-

rung eingerichtet. Die ADS mit Sitz in Berlin arbeitet unabhängig. Leiterin des rund 

20 Mitarbeiter umfassenden Teams ist Dr. Martina Köppen.

Wer der Ansicht ist, aus rassistischen Gründen oder wegen der ethnischen Her-

kunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt worden zu sein, kann sich 

an die ADS wenden. Bei ihrer Tätigkeit setzt sich die ADS durch den sogenannten 

horizontalen Ansatz für eine merkmalsunabhängige, übergreifende Strategie zum 

Schutz vor Benachteiligung ein. Jeder Form der Diskriminierung wird die gleiche 

Aufmerksamkeit zuteil. Dadurch soll auch ein wirksamer Schutz vor Mehrfachdis-

kriminierungen erreicht werden.

Eine Mehrfachdiskriminierung liegt vor, wenn eine diskriminierte Person über 

mehrere Diskriminierungsmerkmale verfügt und nicht klar abzugrenzen ist, aus 

welchem Grund die Ungleichbehandlung erfolgt ist. Im Falle von Mehrfachdiskri-

minierungen legt das AGG fest, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und 

die in ihren Zuständigkeiten betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und 

des Deutschen Bundestages zusammenarbeiten.

Die ADS unterstützt auf unabhängige Weise Personen bei der Durchsetzung ihrer 

Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. Hierbei kann sie vor allem über Ansprü-

che und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens informieren, Beratungen 

durch andere geeignete Stellen vermitteln sowie eine gütliche Beilegung zwischen 

den Beteiligten anstreben.

Darüber hinaus nimmt die ADS auf unabhängige Weise folgende Aufgaben wahr, 

soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der Bundesregierung oder des 

Deutschen Bundestages berührt ist: Öffentlichkeitsarbeit, Maßnahmen zur Verhin-

derung von Benachteiligungen aus den oben genannten Gründen und Durchfüh-

rung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteiligungen.
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Alle vier Jahre legt die ADS gemeinsam mit den in ihrem Zuständigkeitsbereich 

betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages 

Berichte über Benachteiligungen aus den oben genannten Gründen vor und gibt 

Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser Ungleichbehandlungen. Sie 

können gemeinsam wissenschaftliche Untersuchungen zu diesen Fragestellungen 

durchführen.

Bei ihrer Tätigkeit arbeitet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit Nichtre-

gierungsorganisationen sowie Einrichtungen auf europäischer, Bundes-, Landes- 

oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen zusammen. Zur För-

derung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen, die sich den Schutz vor oben 

genannten Benachteiligungen zum Ziel gesetzt haben, wurde der ADS ein Beirat 

beigeordnet. Diesem gehören 16 Vertreter gesellschaftlicher Organisationen sowie 

Experten in Benachteiligungsfragen an. Vorsitzende des Gremiums, das am 25. 

Oktober 2007 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkam, ist die langjäh-

rige Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, Dr. Barbara John. Die Mitglieder des 

Beirats wurden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

im Einvernehmen mit der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie 

den zuständigen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundes-

tages berufen.

Institutionen 
für Migr ation und 

Integr ation
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Glossar

Asylberechtigte
Asylberechtigte sind Ausländer, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

als asylberechtigt nach Artikel 16a des Grundgesetzes anerkannt worden sind.  

Sie genießen zugleich die Rechtsstellung nach der Genfer Flüchtlingskonvention  

(§ 2 Absatz 1 AsylVfG).

Asylbewerber
Asylbewerber sind Ausländer, die nach Artikel 16a Absatz 1 des Grundgesetzes 

Schutz als politisch Verfolgte oder Schutz vor Abschiebung oder einer sonstigen 

Rückführung in einen Staat beantragen, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit wegen 

ihrer Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung bedroht ist.

Auf Artikel 16a Absatz 1 des Grundgesetzes kann sich nicht berufen, wer aus einem 

sicheren Drittstaat im Sinne des § 26a Absatz 2 des Asylverfahrensgesetzes einreist.

Aufenthaltstitel
Für die Einreise und den Aufenthalt bedürfen Ausländer grundsätzlich einer Er-

laubnis, die in Form eines Aufenthaltstitels erteilt wird.

Die Aufenthaltserlaubnis wird grundsätzlich befristet erteilt; dagegen ist die 

Niederlassungserlaubnis unbefristet, zeitlich und räumlich grundsätzlich unbe-

schränkt und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Bei der Erlaubnis 

zum Daueraufenthalt-EG, die auf EU-Recht beruht, handelt es sich um einen 

unbefristeten Aufenthaltstitel, den Ausländer nach fünfjährigem rechtmäßigem 

Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union beziehungsweise in 

Deutschland erhalten.

Außerdem wird im Aufenthaltsgesetz das Visum als Aufenthaltstitel aufgeführt.
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Ausländer
Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 

Grundgesetzes ist. Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes knüpft in erster Linie an 

den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit an.

Aussiedler
Aussiedler sind nach § 1 Absatz 2 Nr. 3 BVFG deutsche Staatsangehörige oder 

deutsche Volkszugehörige, die nach Abschluss der allgemeinen Vertreibungsmaß-

nahmen vor dem 1. Juli 1990 oder danach im Wege des Aufnahmeverfahrens vor 

dem 1. Januar 1993 die ehemals unter fremder Verwaltung stehenden deutschen 

Ostgebiete, Danzig, Estland, Lettland, Litauen, die ehemalige Sowjetunion, Polen, 

die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Albanien oder 

China verlassen haben, es sei denn, dass sie, ohne aus diesen Gebieten vertrieben 

und bis zum 31. März 1952 dorthin zurückgekehrt zu sein, nach dem 8. Mai 1945 

einen Wohnsitz in diesen Gebieten begründet haben. Aussiedler sind Vertriebene 

(gegebenenfalls Heimatvertriebene).

Binnenflüchtlinge oder Binnenvertriebene
Menschen, die aufgrund von gewalthaltigen Konflikten oder von (durch Menschen 

verursachten) Katastrophen innerhalb ihres Heimatlandes auf der Flucht sind, das 

heißt keine international anerkannte Grenze überschreiten.

Drittstaat (sicherer)
„Sichere Drittstaaten“ sind nach § 26a Asylverfahrensgesetz und den verfassungs-

rechtlichen Vorgaben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie weitere 

europäische Staaten (zum Beispiel Norwegen, Schweiz), in denen die Einhaltung 

der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonventi-

on sichergestellt ist. Wenn ein Ausländer bereits einen dieser Staaten erreicht hat, 

in dem er gleichfalls Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention erhalten kann, 

ist ihm die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland schon an der Grenze zu ver-

weigern. Denn wer aus einem „sicheren Drittstaat“ einreist, kann sich nicht mehr 

auf das Grundrecht auf Asyl berufen.

Drittstaatsangehörige
Während der Begriff Unionsbürger jeden Staatsangehörigen eines EU-Mitglied-

staats umfasst, sind Drittstaatsangehörige Staatsbürger von Nicht-EU/EWR-Staaten.
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Duldung/Geduldete
Die Duldung ist definiert als „Aussetzung der Abschiebung“. Geduldete sind 

Personen, die ausreisepflichtig sind, aber aus bestimmten Gründen (zum Beispiel 

Krankheit, Einreiseverweigerung durch den Herkunftsstaat) tatsächlich nicht aus-

reisen oder nicht abgeschoben werden können.

Einwanderung/Zuwanderung
In Deutschland wird nur dann von Einwanderung gesprochen, wenn Einreise 

und Aufenthalt von vornherein auf Dauer geplant und zugelassen werden. In 

Deutschland haben sich in den letzten Jahren die Begriffe der Zuwanderung und 

der Zuwanderer für alle Formen der grenzüberschreitenden Migration (lang- und 

kurzfristig) eingebürgert.

Flüchtlinge
Gemäß dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 

(Genfer Flüchtlingskonvention: GFK) sind Flüchtlinge Personen, die sich aus der 

begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung 

außerhalb des Landes befinden, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, oder die 

sich als Staatenlose aus der begründeten Furcht vor solchen Ereignissen außerhalb 

des Landes befinden, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten.

Als sogenannte Konventionsflüchtlinge haben sie keinen Rechtsanspruch auf Asyl 

im Sinne von Artikel 16a Grundgesetz, genießen aber Abschiebungsschutz. Die 

Anerkennung als ausländischer Flüchtling erfolgt in Deutschland im Rahmen des 

Asylverfahrens durch Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60 AufenthG.

Gastarbeiter
Vor dem Anwerbestopp von 1973 wurden die damals angeworbenen ausländischen 

Arbeitnehmer in der Umgangssprache als „Gastarbeiter“ bezeichnet.

Härtefallregelung
Es handelt sich um eine Regelung nach § 23a AufenthG, mit der in besonders ge-

lagerten, humanitären Fallgestaltungen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden 

kann, auch wenn der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist. Voraussetzug ist, 

dass ein Ersuchen an die Härtefallkommission gestellt wird und diese die oberste 

Landesbehörde ersucht, dem Ausländer einen Aufenthaltstitel zu erteilen. Sie 

entscheidet nach Ermessen. Es besteht weder ein Anspruch auf das Stellen eines 

Ersuchens durch die Härtefallkommission noch auf die Erteilung einer Aufenthalts-

erlaubnis durch die zuständige Landesbehörde.
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Mit der Einführung der Härtefallregelung durch das Zuwanderungsgesetz ist eine 

seit Jahren von karitativen Organisationen, von den Kirchen und Flüchtlingsver-

bänden erhobene Forderung umgesetzt worden. Die Regelung ist allerdings gemäß 

Artikel 15 Absatz 4 des Zuwanderungsgesetzes bis zum 31. Dezember 2009 befristet.

Illegale
Als „Illegale“ werden in der öffentlichen Diskussion diejenigen Ausländer be- 

zeichnet, die sich ohne gültigen Aufenthaltstitel unerlaubt und ohne Kenntnis  

der zuständigen Behörden in Deutschland aufhalten.

Integration
Integration ist ein langfristiger Prozess, der zum Ziel hat, alle Individuen in die 

Gesellschaft einzubeziehen. Dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland lebenden 

Zuwanderern soll eine umfassende, möglichst gleichberechtigte Teilhabe in allen 

gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden. Zuwanderer haben die Pflicht, die 

Sprache der Aufnahmegesellschaft zu erlernen sowie die Grundwerte der deut-

schen Gesellschaft, die Verfassung und die Gesetze zu kennen, zu respektieren und 

zu befolgen. Die Aufnahmegesellschaft hat den Zuwanderern einen gleichberech-

tigten Zugang möglichst zu allen gesellschaftlichen Bereichen zu gewährleisten.

Ius sanguinis
Prinzip, nach dem ein Staat seine Staatsbürgerschaft an Kinder bei Geburt ohne 

Berücksichtigung des Geburtsortes verleiht, wenn deren Eltern oder mindestens 

ein Elternteil selbst Staatsbürger dieses Staates sind. Es wird daher auch „Abstam-

mungsprinzip“ genannt. Es gilt in den meisten Staaten allein oder in Verbindung 

mit dem ius soli. Im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht gilt seit dem Reichs- und 

Staatsangehörigkeitsgesetz in erster Linie das Abstammungsprinzip. Siehe hierzu 

die Regelungen des § 4 Absatz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG). Daneben 

wurde mit dem Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechtes vom 15. Juli 1999 

auch ein Ius-soli-Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit in abgewandelter Form 

mit Optionsverpflichtung in Deutschland eingeführt (siehe ius soli).

Ius soli
Prinzip, nach dem ein Staat seine Staatsbürgerschaft an alle Kinder verleiht, die auf 

seinem Staatsgebiet geboren werden. Es wird auch als „Territorialprinzip“ bezeich-

net. Neben dem im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht in erster Linie geltendem 

Abstammungsprinzip (siehe ius sanguinis) wurde mit dem Gesetz zur Reform des 

Staatsangehörigkeitsrechtes vom 15. Juli 1999 erstmals auch ein Ius-soli-Erwerb der 

deutschen Staatsangehörigkeit in abgewandelter Form mit Optionsverpflichtung in 

Deutschland eingeführt.
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Jüdische Zuwanderung
Seit 1991 werden jüdische Zuwanderer und ihre Familienangehörigen aus der 

ehemaligen Sowjetunion in Deutschland aufgenommen. Ziel der Aufnahme ist die 

Erhaltung und Stärkung der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Das Aufnahme-

verfahren wurde zunächst auf der Grundlage des Beschlusses der Regierungschefs 

des Bundes und der Länder von 1991 in entsprechender Anwendung des sogenann-

ten Kontingentflüchtlingsgesetzes, seit Anfang 2005 nach den Beschlüssen der 

Innenminister der Länder gemäß § 23 AufenthG durchgeführt. Jüdische Zuwande-

rer erhalten einen unbefristeten, ihre mitreisenden Angehörigen einen befristeten 

Aufenthaltstitel; sie haben Zugang zum Arbeitsmarkt und erhalten im Bedarfsfall 

Sozialleistungen.

Kontingentflüchtlinge
Als Kontingentflüchtlinge werden Flüchtlinge aus Krisenregionen bezeichnet, 

die bis Ende 2004 im Rahmen internationaler humanitärer Hilfsaktionen auf 

der Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen von humanitären 

Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge aufgenommen wurden. Deutschland 

hat seit 1973 in großer Zahl unter anderem Flüchtlinge aus Indochina (insbeson-

dere Vietnam, sogenannte Boatpeople) und aus Chile als Kontingentflüchtlinge 

aufgenommen. Die Aufnahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjet-

union erfolgte von 1991 bis 2004 in entsprechender Anwendung dieses Gesetzes. 

Mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 1. Januar 2005 wurde das Gesetz 

aufgehoben.

Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge (Bosnien und 
Herzegowina, Kosovo)
Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge im weiteren Sinne sind Personen, die wegen 

der Kriegsereignisse ihre Heimat aus Furcht vor den Auswirkungen kriegerischer 

Auseinandersetzungen (direkte Auswirkungen der Kampfhandlungen, Übergriffe 

der Kriegsparteien, gezielte Vertreibung oder Ähnliches) verlassen. Die meisten von 

ihnen sind keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, dies kann 

jedoch nur im Rahmen eines Asylverfahrens festgestellt werden.

Migration
Personen („Migranten“) verlegen zu unterschiedlichen Aufenthaltszwecken mittel- 

oder längerfristig ihren Aufenthaltsort oder Lebensmittelpunkt über Grenzen 

hinweg in einen anderen Staat.
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Migrationshintergrund
Personen mit Migrationshintergrund sind nach der Definition des statistischen 

Bundesamtes alle nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle in 

Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder 

als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.

Spätaussiedler
Spätaussiedler sind nach § 4 Absatz 1 oder 2 BVFG in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 2. Juni 1993, BGBl. I 829, zuletzt geändert durch das Gesetz zur Sanie-

rung des Bundeshaushalts (Haushaltssanierungsgesetz: HSanG) vom 22. Dezember 

1999 deutsche Volkszugehörige (§ 6 BVFG), welche die Aussiedlungsgebiete nach 

dem 31. Dezember 1992 im Wege des Aufnahmeverfahrens verlassen und innerhalb 

von sechs Monaten danach Deutschland als ständigen Aufenthaltsort gewählt 

haben.

Bei Spätaussiedlerbewerbern aus dem territorialen Bereich der ehemaligen UdSSR 

wird gesetzlich vermutet, dass sie ein Kriegsfolgenschicksal erlitten haben, welches 

der sachliche Grund für ihre Aufnahme in Deutschland ist (§ 4 Absatz 1 BVFG).

Spätaussiedlerbewerber aus anderen Aussiedlungsgebieten müssen zumindest 

glaubhaft machen, dass sie diese Gebiete wegen Benachteiligungen oder Nach-

wirkungen früherer Benachteiligungen aufgrund deutscher Volkszugehörigkeit 

verlassen haben (§ 4 Absatz 2 BVFG).

Wer vor dem 1. Januar 1993 einen Aufnahmebescheid oder vor dem 1. Juli 1990 eine 

Übernahmegenehmigung erhalten hat, ist Spätaussiedler, wenn er die Vorausset-

zungen des § 1 Absatz 2 Nr. 3 oder des § 4 BVFG erfüllt (§ 100 Absatz 4 oder 5 BVFG).

Unionsbürger
Unionsbürger sind alle Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen 

Union.

Vertriebene
Vertriebene sind nach § 1 Absatz 1 BVFG deutsche Staatsangehörige und deutsche 

Volkszugehörige, die den Wohnsitz in den gesetzlich umschriebenen Vertreibungs-

gebieten im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg infolge Vertreibung verlo-

ren haben. Diese allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen waren bis 1949 beendet.
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Zeittafel der Ausländerpolitik seit 
der Anwerbung von Gastarbeitern

1955 

Anwerbevereinbarung mit Italien

1960 

Anwerbevereinbarung mit Spanien und Griechenland

1961 

Anwerbevereinbarung mit der Türkei

1963 

Anwerbevereinbarung mit Marokko

1964 

Anwerbevereinbarung mit Portugal

1965 

Anwerbevereinbarung mit Tunesien

1968 

Anwerbevereinbarung mit Jugoslawien

23. November 1973 

Beschluss des Bundeskabinetts zum Anwerbestopp: keine weitere Anwerbung von 

Arbeitnehmern aus Nicht-EG-Staaten.

1. Oktober 1978 

Verfestigung des Aufenthaltsstatus der ausländischen Arbeitnehmer durch Ände-

rung der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Ausländergesetz (unbefris-

tete Aufenthaltserlaubnis nach fünfjährigem und Aufenthaltsberechtigung nach 

achtjährigem Aufenthalt).
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Angleichung des Arbeitsmarktstatus der ausländischen Arbeitnehmer durch Än-

derung der Arbeitserlaubnisverordnung (unbefristete besondere Arbeitserlaubnis 

nach achtjährigem Aufenthalt). (Vierte Änderung der Arbeitserlaubnisverordnung 

vom 29. August 1978, BGBl. I S. 1531) 

22. November 1978 

Erstmalige Berufung eines Beauftragten der Bundesregierung für die Integration 

der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen; Ministerpräsi-

dent a. D. Heinz Kühn; ihm folgte am 1. Januar 1981 Staatsministerin a. D. Liselotte 

Funcke (MdB). Im November 1991 ist das Amt umbenannt worden. Die Bezeichnung 

lautet: Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Ausländer. Von 1991 

bis 1998 hatte Frau Cornelia Schmalz-Jacobsen (MdB), von 1998 bis 2005 Frau Marie-

luise Beck (MdB) das Amt inne. Seit November 2005 ist Staatsministerin Prof. Dr. 

Maria Böhmer (MdB) Beauftragte.

29. August 1979 

Programm für ausländische Flüchtlinge: Gleichstellung der im Rahmen huma-

nitärer Hilfsaktionen aufgenommenen Flüchtlinge (Kontingentflüchtlinge) mit 

Asylberechtigten, ohne dass sie ein Asylverfahren durchlaufen müssen. Inkraft-

treten des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen 

aufgenommene Flüchtlinge: 1. August 1980 (BGBl I S. 1057).

18. Juni 1980 

Sofortprogramm zur Begrenzung der Einreise „unechter“ Asylbewerber: Maßnah-

men zur Beschleunigung des Asylverfahrens, Versagung der Arbeitserlaubnis im 

ersten Jahr nach der Einreise sowie Einführung der Sichtvermerkspflicht für die 

Hauptherkunftsländer von Asylbewerbern.

1. August 1982 

Inkrafttreten des Gesetzes über das Asylverfahren – Asylverfahrensgesetz – vom 16. 

Juli 1982 (BGBl. I S. 946): Regelungen mit dem Ziel einer Beschleunigung der Asyl-

verfahren unter Wahrung des grundgesetzlich geschützten Asylrechts.

18. Dezember 1982 

Inkrafttreten der Vierzehnten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 

Durchführung des Ausländergesetzes vom 13. Dezember 1982 (BGBl. I S. 1681). 

Einführung der Sichtvermerkspflicht für Ausländer aus Nicht-EG-Staaten, die sich 

länger als drei Monate in Deutschland aufhalten wollen, und Aufhebung des Zwi-

schenlandungsprivilegs für äthiopische Staatsangehörige.
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1. Dezember 1983 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern 

vom 28. November 1983 (BGBl. I S. 1377): Rückkehrhilfe, Erstattung des Arbeit-

nehmeranteils zur gesetzlichen Rentenversicherung ohne Wartefrist, vorzeitige 

Verfügung über staatlich begünstigte Sparleistungen ohne Verlust der staatlichen 

Vergünstigungen, Abfindung von Anwartschaften in der betrieblichen Altersver-

sorgung, Rückkehrberatung.

1. Dezember 1986 

Inkrafttreten der Fünfzehnten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 

Durchführung des Ausländergesetzes vom 1. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2110). 

Fluggäste aus bestimmten (weiteren) Problemstaaten benötigen nun auch für eine 

einmalige Zwischenlandung in Deutschland einen Transitsichtvermerk.

15. Januar 1987 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung asylverfahrensrechtlicher, arbeitserlaub-

nisrechtlicher und ausländerrechtlicher Vorschriften vom 6. Januar 1987 (BGBl. I S. 

89). Umsetzung der Bundesratsentwürfe zur Beschleunigung der Asylverfahren.

25. Dezember 1988 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung asylverfahrensrechtlicher und ausländer-

rechtlicher Vorschriften vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2362).

12. Mai 1989 

Inkrafttreten der Siebzehnten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 

Durchführung des Ausländergesetzes vom 3. Mai 1989 (BGBl. I S. 881).

19. Juni 1990 

Zeichnung des Schengener Durchführungsübereinkommens.

9. Juli 1990 

Verkündung des Gesetzes zur Neuregelung des Ausländerrechts (BGBl. I S. 1354). 

Das Gesetz tritt in seinen wesentlichen Teilen am 1. Januar 1991 in Kraft.

1. Januar 1991 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung des Ausländerrechts sowie der Verord-

nung zur Durchführung des Ausländergesetzes (BGBl. 1990 I S. 2983), der Verord-

nung über Aufenthaltsgenehmigungen zur Ausübung einer unselbstständigen 

Erwerbstätigkeit (BGBl. 1990 I S. 2994), der Verordnung über Datenübermittlungen 
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an die Ausländerbehörden (BGBl. 1990 I S. 2997), der Verordnung über die Führung 

von Ausländerdateien durch die Ausländerbehörden und die Auslandsvertre-

tungen (BGBl. 1990 I S. 2999), der Gebührenverordnung zum Ausländergesetz (BGBl. 

1990 I S. 3002), der Neunten Verordnung zur Änderung der Arbeitserlaubnisverord-

nung (BGBl. 1990 I S. 3009) und der Verordnung über Ausnahmeregelungen für die 

Erteilung einer Arbeitserlaubnis an neu einreisende ausländische Arbeitnehmer 

(BGBl. 1990 I S. 3012).

1. Juli 1992 

Inkrafttreten der wesentlichen Teile des Gesetzes zur Neuregelung des  

Asylverfahrens (BGBl. 1992 I S. 1126).

30. Juni 1993 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 16 und 18) vom   

28. Juni 1993 (BGBl I S. 1002); Verkündung des Gesetzes zur Neuregelung der Leistungen  

an Asylbewerber (BGBl. I. S. 1074). Das Gesetz tritt am 1. November 1993 in Kraft.

1. Juli 1993 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung asylverfahrens-, ausländer- und staatsan-

gehörigkeitsrechtlicher Vorschriften vom 30. Juni 1993 (BGBl I S. 1062).

1. Oktober 1994 

Inkrafttreten des Gesetzes über das Ausländerzentralregister vom 2. September 

1994 (AZR-Gesetz, BGBl. I S. 2265; zum Inhalt vgl. Kapitel 2.2).

25. Mai 1995 

Inkrafttreten der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Ausländer-

zentralregister vom 17. Mai 1995 (ARZG-Durchführungsverordnung – AZRG-DV, 

BGBl. I S. 695).

1. Juni 1997 

Inkrafttreten der Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes, AsylbLG (BGBl. I S. 1130).

1. November 1997 

Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung ausländer- und asylverfahrensrechtlicher 

Vorschriften (BGBl. I S. 2584): Durch das Gesetz wird die Rechtsstellung der legal in 

Deutschland lebenden Ausländer verbessert, die Möglichkeiten von Ausweisung 

und Abschiebung krimineller Ausländer erleichtert und das Amt der Ausländerbe-

auftragten gesetzlich verankert.
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15. Juli 1999 

Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts. Inkrafttreten eines Teilbe-

reichs zum 1. August 1999, ansonsten 1. Januar 2000.

1. Januar 2000 

Wesentliche Regelungen des Gesetzes zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 

treten in Kraft. Neben dem bisherigen Abstammungs- wird nun das Geburtsorts-

prinzip (ius soli) eingeführt. Damit erhalten in Deutschland geborene Kinder 

ausländischer Eltern unter bestimmten Bedingungen von Geburt an die deutsche 

Staatsangehörigkeit und damit bessere Integrationschancen. Für den Anspruch auf 

Einbürgerung wird die erforderliche Aufenthaltszeit auf acht Jahre verkürzt, ein 

Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse eingeführt und eine Extre-

mistenklausel als Versagungsgrund aufgenommen.

23. Februar 2000 

Bundeskanzler Gerhard Schröder startet auf der CeBIT seine Green-Card-Initiative. 

Für 20.000 ausländische Computerspezialisten wird der Anwerbestopp außer Kraft 

gesetzt. Eine neue Debatte um die Zuwanderung beginnt.

4. Juli 2001 

Der Abschlussbericht der unabhängigen Kommission „Zuwanderung“, die 

praktische Lösungsvorschläge und Empfehlungen für eine neue Ausländer- und 

Zuwanderungspolitik erarbeiten sollte, wird an Bundesinnenminister Otto Schily 

übergeben.

3. August 2001 

Vorlage des Referentenentwurfs für ein Zuwanderungsgesetz. In der Folge zahl-

reiche Änderungen im Entwurf.

1. März 2002 

Der Bundestag verabschiedet das Zuwanderungsgesetz mit den Stimmen von SPD 

und Bündnis 90/Die Grünen.

März–Dezember 2002 

Der Bundesrat stimmt dem Zuwanderungsgesetz in einem umstrittenen Abstim-

mungsverfahren zu (22. März). Wegen eines geltend gemachten Formfehlers wird 

am 16. Juli das Bundesverfassungsgericht angerufen, welches am 18. Dezember 

entscheidet, dass das Zuwanderungsgesetz nicht rechtmäßig erlassen worden ist 

und damit die Nichtigkeit des Gesetzes feststellt.
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Mai–Juli 2003 

Der Bundestag beschließt am 9. Mai das unverändert eingebrachte Zuwanderungs-

gesetz erneut. Der Bundesrat stimmt erneut nicht zu (20. Juli), die Bundesregierung 

ruft daraufhin den Vermittlungsausschuss an.

19. Mai 2004 

Inkrafttreten des Gesetzes zu dem Europäischen Übereinkommen vom 6. Novem-

ber 1997 über die Staatsangehörigkeit (BGBl. 2004 II S. 578).

25. Mai 2004 

Einigung auf einen Kompromiss zum Zuwanderungsgesetz nach Gesprächen von 

Bundeskanzler Gerhard Schröder mit den Vorsitzenden von SPD, Grünen, FDP, CDU 

und CSU. Bundesinnenminister Otto Schily wird beauftragt, zusammen mit Unions-

verhandlungsführer Ministerpräsident Peter Müller und Bayerns Innenminister Dr. 

Günther Beckstein einen Gesetzesentwurf zu formulieren.

13. Juni 2004 

Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 

Deutschland.

Juli 2004 

Der Deutsche Bundestag verabschiedet das Zuwanderungsgesetz am 1. Juli. Annah-

me im Bundesrat am 9. Juli.

1. Januar 2005 

Das Zuwanderungsgesetz tritt in Kraft (BGBl. 2004 I S. 1950).

18. März 2005 

Gesetz zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze (BGBl. I S. 721) 

tritt in Kraft. Es diente der Abstimmung des Zuwanderungsgesetzes auf zeitgleich 

verabschiedete Gesetze.

11. November 2005 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und der SPD ist eine Evaluierung des Zu-

wanderungsgesetzes vereinbart worden. Dabei ist zu untersuchen, ob die mit dem 

Zuwanderungsgesetz verfolgten Ziele erreicht worden sind und ob gegebenenfalls 

Verbesserungsbedarf besteht.
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30./31. März 2006 

Praktiker-Erfahrungsaustausch zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes im 

Bundesministerium des Innern. Der Evaluierungsbericht des Bundesministeriums 

des Innern zum Zuwanderungsgesetz wird dem Deutschen Bundestag im Sommer 

2006 vorgelegt.

28. März 2007 

Kabinettbeschluss über den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- 

und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union, mit dem sowohl das 

Aufenthaltsgesetz als auch das Freizügigkeitsgesetz/EU, das Asylverfahrensgesetz 

und weitere Gesetze und Verordnungen geändert werden.

28. August 2007 

Nachdem der Deutsche Bundestag (14. Juni) und der Bundesrat (6. Juli) dem Gesetzes- 

entwurf zugestimmt haben, fertigt der Bundespräsident das Gesetz am 19. August 

aus, es tritt mit weiten Teilen am 28. August in Kraft.
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Bundesministerium des Innern 

Alt-Moabit 101 D 

10559 Berlin 

Poststelle@bmi.bund.de 

Telefon (zentral): (030 18) 6 81-0

Innenministerium des Landes Baden-Württemberg 

Postfach 10 24 43 

70020 Stuttgart 

Poststelle@IM.BWL.de 

Telefon (zentral): (07 11) 2 31-4

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

80524 München 

Poststelle@stmi.bayern.de 

Telefon (zentral): (0 89) 21 92-01

Senatsverwaltung für Inneres des Landes Berlin 

Klosterstr. 47 

10179 Berlin 

Poststelle@seninn.verwalt-berlin.de 

Telefon (zentral): (0 30) 90 27-0

Ministerium des Innern des Landes Brandenburg 

Postfach 60 11 65 

14411 Potsdam 

Poststelle@mi.Brandenburg.de 

Telefon (zentral): (03 31) 8 66-0

Anhang III 
Behörden und Einrichtungen
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Senator für Inneres und Sport der Freien und 

Hansestadt Bremen 

Postfach 10 15 05 

28015 Bremen 

Poststelle@inneres.bremen.de 

Telefon (zentral): (04 21) 3 61-0

Behörde für Inneres der Freien und Hansestadt 

Hamburg 

Johanniswall 4 

20095 Hamburg 

Poststelle@bfi-a.hamburg.de 

Telefon (zentral): (0 40) 4 28 39-0

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 

Postfach 31 67 

65021 Wiesbaden 

Poststelle@hmdi.hessen.de 

Telefon (zentral): (06 11) 3 53-0

Innenministerium des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern 

19048 Schwerin 

Poststelle@im.mv-regierung.de 

Telefon (zentral): (03 85) 5 88-0

Niedersächsisches Innenministerium 

Postfach 2 21 

30002 Hannover 

Poststelle@mi.niedersachsen.de 

Telefon (zentral): (05 11) 1 20-0

Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 

40190 Düsseldorf 

Poststelle@im.nrw.de 

Telefon (zentral): (02 11) 8 71-01
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Ministerium des Innern und für Sport des Landes 

Rheinland-Pfalz 

Postfach 32 80 

55022 Mainz 

Poststelle@ism.rlp.de 

Telefon (zentral): (0 61 31) 16-0

Ministerium für Inneres und Sport des Saarlandes 

Postfach 10 24 41 

66024 Saarbrücken 

Poststelle@innen.saarland.de 

Telefon (zentral): (06 81) 5 01-00

Sächsisches Staatsministerium des Innern 

01095 Dresden 

Poststelle@smi.sachsen.de 

Telefon (zentral): (03 51) 5 64-0

Ministerium des Innern des Landes Sachsen-Anhalt 

Postfach 35 60 

39010 Magdeburg 

Poststelle@mi.lsa-net.de 

Telefon (zentral): (03 91) 5 67-01

Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 

Postfach 11 33 

24100 Kiel 

Poststelle@im.Landsh.de 

Telefon (zentral): (04 31) 9 88-0

Thüringer Innenministerium 

Postfach 2 61 

99006 Erfurt 

Poststelle@TIM.Thueringen.de 

Telefon (zentral): (03 61) 3 79 00
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Beauftragter der Bundesregierung für 

Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 

Parlamentarischer Staatssekretär 

Dr. Christoph Bergner (MdB) 

Alt-Moabit 101 D 

10559 Berlin 

aussiedlerbeauftragter@bmi.bund.de 

www.aussiedlerbeauftragter.de 

Telefon: (030 18) 6 81-11 20

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Frankenstraße 210 

90461 Nürnberg 

Poststelle@bamf.de 

www.bamf.de 

Telefon (zentral): (09 11) 9 43-63 90 (Bürgerservice)

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration 

Prof. Dr. Maria Böhmer (MdB) 

Alexanderplatz 6 

11018 Berlin 

www.integrationsbeauftragte.de 

Telefon (zentral): (0 18 88) 5 55-18 35; (0 30) 2 06 55-18 35

Beauftragter der Bundesregierung für 

Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe 

im Auswärtigen Amt 

Günter Nooke 

Werderscher Markt 1 

10117 Berlin 

Poststelle@auswaertiges-amt.de 

www.auswaertiges-amt.de 

Telefon (zentral): (0 18 88) 17-0
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Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und 

Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt 

Stresemannstraße 90 

10963 Berlin 

buendnis.toleranz@t-online.de 

www.buendnis-toleranz.de 

Telefon (zentral): (0 30) 2 36 34 08-0

Deutsches Institut für Menschenrechte 

Zimmerstraße 26/27 

10969 Berlin 

www.institut-fuer-menschenrechte.de 

Telefon (zentral): (0 30) 25 93 59-0

Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Alexanderstr. 1 

10178 Berlin 

Tel.: (0 30) 1 85 55 18 65 

Fax: (0 30) 18/55 54 18 65 

Poststelle@ads.bund.de 

www.antidiskriminierungsstelle.de
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A. F.

ABl. EU 

ADS

AGG

ArGV

AsylbLG

AsylVfG

AufenthG

AufenthV

AuslG

AZR

AZRG

BA

BAföG

BAMF

BBiG

BeschV

BeschVerfV

BGBl.

BGH

BMZ

BR-Drs.

BT-Drs.

BVA

BVerfG

BVerwG

BVFG

DAAD

DIHK

DITIB

ECRI

EFF

EG

EGMR

Anhang IV 
Abkürzungsverzeichnis

Alte Fassung

Amtsblatt der Europäischen Union

Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

Arbeitsgenehmigungsverordnung

Asylbewerberleistungsgesetz

Asylverfahrensgesetz

Aufenthaltsgesetz

Aufenthaltsverordnung

Ausländergesetz

Ausländerzentralregister

AZR-Gesetz

Bundesagentur für Arbeit

Bundesausbildungsförderungsgesetz

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Berufsbildungsgesetz

Beschäftigungsverordnung

Beschäftigungsverfahrenverordnung

Bundesgesetzblatt

Bundesgerichtshof

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesratsdrucksache

Bundestagsdrucksache

Bundesverwaltungsamt

Bundesverfassungsgericht

Bundesverwaltungsgericht

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

Deutscher Akademischer Austauschdienst

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.

Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz

Europäischer Flüchtlingsfonds

Europäische Gemeinschaft

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
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EMRK

ERF

ESF

EU

EUGH

FreizügG/EU

GER

GFK

GG

GUS

GCIM

IGC

IMK

IntV

KMK

KOM

MEB

OECD

OSZE

OVG

PKS

REAG/GARP

SGB

StAG

StGB

UNHCR

UNICEF

UPJ

VG

VGH

Vgl.

ZIRF

ZuwG

ZWSt

Europäische Menschenrechtskonvention

Europäischer Rückkehrfonds

Europäischer Sozialfonds

Europäische Union

Europäischer Gerichtshof

Freizügigkeitsgesetz/EU

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprache

Genfer Flüchtlingskonvention

Grundgesetz

Gemeinschaft unabhängiger Staaten

Global Commission on Migration

Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees

Innenministerkonferenz/Konferenz der Innenminister und -senatoren

Integrationskursverordnung

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (Kultusministerkonferenz)

(EU-)Kommission

Migrationserstberatung

Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa

Oberverwaltungsgericht

Polizeiliche Kriminalstatistik

Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany 

(REAG)/Government Assisted Repatriation Programme (GARP) 

Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der 

Europäischen Union vom 19. August 2007 (BGBl. I S. 1970); es ist in weiten 

Teilen am 28. August 2007 in Kraft getreten

Sozialgesetzbuch

Staatsangehörigkeitsgesetz

Strafgesetzbuch

United Nations High Commissioner for Refugees

Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen

Union progressiver Juden in Deutschland e. V.

Verwaltungsgericht

Verwaltungsgerichtshof

Vergleiche

Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung beim BAMF

Zuwanderungsgesetz, Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zu-

wanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von 

Unionsbürgern und Ausländern

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

Richtlinien-

umsetzungs

gesetz
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums  
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Verkauf bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern während 
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insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen; an Informationsständen 
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer 
Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte 
zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und 
in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch 
ohne zeitlichen Bezug zu einer Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die 
als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen 
verstanden werden könnte.
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